
 x Sitzungsvorlage Seite Sitzungstermin 
19.09.2006 

TOP 

 
  Hauptausschuss  2 

STADT ITZEHOE  Fachausschuss  Aktenzeichen 

Der Bürgermeister  vertraulich
 x nicht vertraulich
  Entscheidungsvorlage

 
I/601.02 

Amt  
Bauamt/Stadtplanungsabteilung 

Gremium x endgültige Beschlussfassung 
Bauausschuss Beschlussempfehlung an Ratsversammlung
 Anhörung / Information
Anlagen  
 
Betreff  
Bebauungsplan Nr. 140 für das Gebiet Langer Peter, zwischen Hotel Mercure und Wirt-
schaftsakademie in Itzehoe 
hier: Städtebauliche Konzeption 
1.  Beschluss 
 

Der Bauausschuss nimmt von dem dargestellten Sachverhalt Kenntnis und beschließt, auf Basis 
des vorgetragenen städtebaulichen Grundkonzeptes in der VARIANTE ………… die Planung 
weiter zu betreiben und beauftragt das Planungsbüro, einen entsprechenden Vorentwurf zu ent-
wickeln. 

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergänzend vom o.g. Vorschlag) 
 
 

  
 

3.  Verweisung Bürgermeister/in an     ausschuss Unterschrift Bürgermeister/in 

4.  Verweisung an andere Ausschüsse 
   Sitzung am TOP

Beratungsergebnis öffentlich nichtöffentlich   
    

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beglaubigt 
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit     

   in das Berichtswesen  
 lt. Beschlussvorschlag  abweichender / ergänzender Be-  aufzunehmen  

 
Der Bürgermeister
 

stimmt dem Entscheidungs- 
  

trifft folgende abweichende/ergänzende 
 

 vorschlag zu  Entscheidung (siehe 2.) Datum, Unterschrift 
Lg. 010 



Erläuterungen Seite 
 

TOP 
2 

 

Für das Grundstück Langer Peter 27, Flurstück 33/77, Flur 4, Gemarkung Klosterhof, in Itzehoe, 
hat der Bauausschuss der Stadt Itzehoe am 23.05.2006 die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
(Nr. 140) beschlossen. Ergänzend hierzu hat die Ratsversammlung der Stadt am 06.07.2006 den 
Erlass einer Veränderungssperrendsatzung beschlossen, die wiederum am 22.07.2006 rechtskräf-
tig wurde. Mit Vertrag vom 14.06.06 wurde die AC Planergruppe Itzehoe mit der Erarbeitung des 
Bebauungsplanes beauftragt. 
 
Zwischenzeitlich wurden vom beauftragten Planungsbüro erste Analysen zur Ausgangslage und 
grundlegende städtebauliche Konzeptentwürfe vorbereitet. Diese werden innerhalb der Sitzung 
seitens eines/r Vertreters/in der AC Planergruppe dem Bauausschuss in ihren VARIANTEN vorge-
stellt. Zur weiteren Bearbeitung ist diesbezüglich eine kommunalpolitische Entscheidung erforder-
lich.  

 Fortsetzung Ergänzungs-
blatt Nr.  
       

Finanzielle Auswirkungen    ja (bitte erläutern) X nein 

 

Mitwirkung anderer Ämter?    ja (bitte Ergebnis darstellen) X nein 

 
Amt Gegenzeichnung  
Amt Amtsleiter 
Amt                                                                                                                               o.V.i.A. 

 

Freigabe der Vorlage für die Internetprä-
sentation durch den Bgm o.V. Amtsleiter

 

x 
   
  ja        

 

 
 

nein 

Itzehoe, Datum 

 

05.09.2006 

Unterschrift Bürgermeister/Amtsleiter 
 

gez. Rüdiger Blaschke 
Lg. 017



 x Sitzungsvorlage Seite Sitzungstermin 
19.09.2006 

TOP 

 
  Hauptausschuss  3 

STADT ITZEHOE  Fachausschuss  Aktenzeichen 

Der Bürgermeister  vertraulich
 x nicht vertraulich
  Entscheidungsvorlage

 
        601.02 

Amt  
Bauamt/Stadtplanungsabteilung 

Gremium x endgültige Beschlussfassung 
Bauausschuss Beschlussempfehlung an Ratsversammlung
 Anhörung / Information
Anlagen  
• Übersichtsplan zum Geltungsbereich der 1. FNP-Änderung  
• Kurzbeschreibung zu Plangebiet, Planungsanlass/–zielen und Planinhalten 
Betreff  
1. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet südöstlich der Hofstelle Basten, 
am Bastener Weg, nördlich der Stadtgrenze von Itzehoe 
hier: Aufstellungsbeschluss 
2.  Beschluss 
 

Der Bauausschuss beschließt die Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 2015 
gem. den Erläuterungen in der anliegenden Kurzbeschreibung.  
 
Die Planungskosten für Flächennutzungsplanänderung (einschließlich der ebenfall erforderlichen 
Landschaftsplanänderung) trägt die Stadt Itzehoe. Die Planungskosten für die Bebauungsplan-
aufstellung einschl. Umweltbericht und dazugehöriger Fachbeiträge sind vom Vorhabenträger zu 
übernehmen. 

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergänzend vom o.g. Vorschlag) 
 
 

  
 

3.  Verweisung Bürgermeister/in an     ausschuss Unterschrift Bürgermeister/in 

4.  Verweisung an andere Ausschüsse 
   Sitzung am TOP

Beratungsergebnis öffentlich nichtöffentlich   
    

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beglaubigt 
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit     

   in das Berichtswesen  

 lt. Beschlussvorschlag  abweichender / ergänzender Be-

schluss

 aufzunehmen  

 
Der Bürgermeister    
 

stimmt dem Entscheidungs- 
  

trifft folgende abweichende/ergänzende 
 

 vorschlag zu  Entscheidung (siehe 2.) Datum, Unterschrift 
Lg. 010 



Erläuterungen Seite 
 

TOP 
3 

 

Der Bauausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22.08.2006 unter TOP 5 dafür ausgesprochen, 
zugunsten der Errichtung von zwei Ferienhäusern im Bereich Hof Basten (Landwirt Ehlers) den 
Flächennutzungsplan zu ändern.  
 
Um das Bauleitplanverfahren formal einzuleiten, ist ein konkreter Aufstellungsbeschluss mit defi-
niertem Geltungsbereich und Planungsziel zu fassen. Hierzu wird auf die anliegende Kurzbe-
schreibung und Planzeichnung zum Geltungsbereich verwiesen. Das Plangebiet ergibt sich aus 
dem Entwurf zum (bisher gescheiterten) B-Plan Nr. 134. 
 
Das B-Planverfahren ist auf Basis der neuen Flächenausweisung (Sondergebiet) ebenfalls fortzu-
führen und muss aufgrund der neuen Rechtslage (EAG Bau) bei der ersten Behördenbeteiligung 
einsetzen. 
 
Neben der Änderung des Flächennutzungsplans ist auch eine Änderung des festgestellten Land-
schaftsplanes erforderlich. Diese hat in einem eigenständigen Verfahren nach den Vorgaben des 
Landesnaturschutzgesetzes zu erfolgen. Ein entsprechender Aufstellungsbeschluss wird dem hier-
für zuständigen Umwelt- und Kleingartenausschuss vorgelegt.  
 
Mit den o. g. Bauleitplanungen wird in erster Linie den Interessen des Landwirtes im Hinblick auf 
Zuerwerbsmöglichkeiten entsprochen. Die Planung bezieht sich einzig allein auf die planungsrecht-
liche Ermöglichung seiner Vorhaben. Im Sinne der Gleichbehandlung mit anderen Investoren (Al-
sen, Güterbahnhof, HC, SO Dwerweg usw.) sollten daher nach Auffassung der Verwaltung zumin-
dest die Planungsleistungen für die verbindliche Bauleitplanung einschließlich der Umweltprüfung 
und erforderlicher Fachbeiträge vom Antragsteller bzw. Nutznießer beigebracht bzw. kostenmäßig 
übernommen werden.  
 
Hinsichtlich der vorbereitenden, konzeptionellen Planungen (F-Plan-/Landschaftsplanänderung) 
wird vorgeschlagen, wie in ähnlich gelagerten Fällen, diese von der Stadt selber zu übernehmen. 
 
Eine entsprechende Vereinbarung zur Kostenübernahme ist mit dem Antragsteller/Vorhabenträger 
vor Fortführung der verbindlichen Planung zu treffen. 

 Fortsetzung Ergänzungs-
blatt Nr.  
       

Finanzielle Auswirkungen    ja (bitte erläutern) X nein 

 

Mitwirkung anderer Ämter?    ja (bitte Ergebnis darstellen) X nein 
 

Amt Gegenzeichnung  
Amt Amtsleiter 
Amt                                                                                                                               o.V.i.A. 

 

Freigabe der Vorlage für die Internetprä-
sentation durch den Bgm o.V. Amtsleiter

 

X 
   
  ja        

 

 
 

nein 

Itzehoe, Datum 

 

07.09.2006 

Unterschrift Bürgermeister/Amtsleiter 
 

gez. Rüdiger Blaschke 
Lg. 017



1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Itzehoe 
 

Kurzbeschreibung 
 
 
Plangebiet 
Südöstlich des landwirtschaftlichen Betriebes Hof Basten, am Bastener Weg, nördlich der 
Stadtgrenze von Itzehoe. Plangebietgröße ca. 0,4 ha. Auf den anliegenden Übersichtsplan 
wird verwiesen. 
 
 
Planungsanlass/Planungsziel 
Um für den landwirtschaftlichen Betrieb Hof Basten langfristig Zuerwerbsmöglichkeiten zu 
schaffen, möchte der betreffende Landwirt Ehlers zwei Ferienhäuser i. S. von „Ferien auf 
dem Bauernhof“ errichten. Nachdem sich seine Absichten nicht über die Regelungen des § 
35 BauGB als privilegierte Vorhaben im Außenbereich verwirklichen ließen, wurde auf sein 
Bestreben mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes begonnen. Aufgrund der fehlenden 
räumlichen Nähe der Ferienwohnungen zur Hofstelle scheiterte dies Verfahren in der beab-
sichtigten Grundnutzung. Nunmehr soll über Änderung des Flächennutzungsplanes die Vor-
raussetzung geschaffen werden, um an dem geplanten Standort am Waldrand im Bebau-
ungsplan eine Sondergebietsausweisung vornehmen zu können, die dem Entwicklungsgebot 
aus § 8 Abs. 2 BauGB entspricht. Die Errichtung von Ferienhäusern soll u. a. dem Ausbau 
des touristischen Potenzials der Stadt bzw. Region dienen.  
 
 
Planinhalt 
Zur Realisierung der Ferienhäuser auf landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich ist im 
FNP die Ausweisung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Ferienhausgebiet“ 
vorgesehen. Im B-Plan erfolgt entsprechend die Festsetzung eines Sondergebietes nach § 
10 Abs. 4 BauNVO („Sondergebiete, die der Erholung dienen - Ferienhausgebiet“). 
 
Bei Ferienhausgebieten i. S. von § 10 Abs. 4 BauNVO handelt es sich um touristisch genutz-
te Freizeitwohngelegenheiten im Sinne des Fremdenverkehrswesens, d. h. zur Benutzung 
der Ferienhäuser durch Erholungssuchende (Feriengäste) im ständigen Wechsel.  
 
Nach einschlägiger Kommentierung zu § 10 Abs. 4 BauNVO und Rechtssprechung gehört 
die auf Dauer angelegte Vermietung der Freizeitwohnanlage an einen wechselnden, Erho-
lung suchenden Personenkreis zur Zweckbestimmung von Ferienhausgebieten und prägt 
mithin den Gebietscharakter. Dauerwohnen würde dieser Zweckbestimmung widersprechen. 
Es soll daher – beispielsweise durch Verträge der Gemeinde mit der Trägergesellschaft oder 
dem Eigentümer der Ferienhäuser – die touristische Nutzung sichergestellt werden, um eine 
spätere Umwandlung zu Zweit-, Altersruhe- oder Dauerwohnsitze auszuschließen. Wie die 
Wahrung der dauerhaft touristischen Zweckbestimmung im Einzelnen erfolgt, ist im Laufe 
der Bauleitplanung zu klären.  
 
Fragen zur Erschließung sind mit der Gemeinde Oelixdorf zu klären, da die Ferienhäuser 
über den Bastener Weg auf Oelixdorfer Seite erschlossen werden sollen.  
 
 
 
 
Stadt Itzehoe 
04.09.2006 
 



  Sitzungsvorlage Seite Sitzungstermin TOP 

  Hauptausschuss 19.09.2006 4 
STADT ITZEHOE X Fachausschuss Aktenzeichen 

Der Bürgermeister  vertraulich
 X nicht vertraulich
  Entscheidungsvorlage

 

Amt/Abteilung  
Bauamt / Bauaufsichts- und Hochbauabteilung 
Gremium endgültige Beschlussfassung 
Bauausschuss X Beschlussempfehlung an Ratsversammlung
 Anhörung / Information
Anlagen  
Investitionsanträge 
Betreff  
Haushaltsplanung für das Jahr 2007 
hier: Vermögenshaushalt (Bauamt / Bauaufsichts- und Hochbauabteilung) 

1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag 
 
Der Bauausschuss empfiehlt der Ratsversammlung die in den anliegenden Investitionsanträgen 
dargestellten Hochbaumaßnahmen für das Haushaltsjahr 2006 zu genehmigen und die hierfür 
erforderlichen Haushaltsmittel bereitzustellen. 
 

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergänzend vom o.g. Vorschlag) 
 
 

  
 

3.  Verweisung Bürgermeister/in an     ausschuss Unterschrift Bürgermeister/in 

4.  Verweisung an andere Ausschüsse 
   Sitzung am TOP

Beratungsergebnis öffentlich nichtöffentlich   
    

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beglaubigt 
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit     

   in das Berichtswesen  
 lt. Beschlussvorschlag  abweichender / ergänzender Be-  aufzunehmen  

 
Der Bürgermeister   
 

stimmt dem Entscheidungs- 
  

trifft folgende abweichende/ergänzende 
 

 vorschlag zu  Entscheidung (siehe 2.) Datum, Unterschrift 
Lg. 010 



Erläuterungen Seite 
 

TOP 
  4    

 
 
Durch das Bauamt / Bauaufsichts- und Hochbauabteilung wurden für die im Haushaltsjahr 2007 
geplanten Hochbaumaßnahmen die erforderlichen Investitionsanträge (HU-Bau) erstellt und die 
voraussichtlichen Kosten zur Durchführung der Baumaßnahmen ermittelt 
 
Bevor eine Beratung im Finanzausschuss und eine Beschlussfassung durch die Ratsversammlung 
erfolgt, werden die geplanten Hochbaumaßnahmen dem Bauausschuss zur Beratung vorgelegt. 

 Fortsetzung Ergänzungs-
blatt Nr.  
       

Finanzielle Auswirkungen    ja (bitte erläutern)  nein 

 

Mitwirkung anderer Ämter?    ja (bitte Ergebnis darstellen)  nein 

 
Amt Gegenzeichnung  
Amt Amtsleiter 
Amt                                                                                                                               o.V.i.A. 

 

Freigabe der Vorlage für die Internetprä-
sentation durch den Bgm o.V. Amtsleiter

 

X 
   
  ja        

  
nein 

Itzehoe, Datum 
 
07.09.2006 

Unterschrift Bürgermeister/Amtsleiter 
 
gez. Rüdiger Blaschke 

Lg. 017



Übersicht der Investitionsanträge Haushaltsjahr 2007 
 
 
01 Feuerwache 
 Änderung der Abgasabsauganlage Halle 1 20.000 € 
 
02 Feuerwache 
 Schaffung eines Bereitschaftsraumes 9.000 € 
 
03 Grundschule Edendorf 
 Dachsanierung der Sporthalle 103.000 € 
 
04 Ernst-Moritz-Arndt-Schule 
 Dachsanierung Haupt- und Nebengebäude 479.000 € 
 
05 Fehrsschule 
 Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung 87.000 € 
 
06 Grundschule Wellenkamp 
 Fenstersanierung de-Vos-Str. 113.000 € 
 
07 Hauptschule Lübscher-Kamp 
 Einrichtung eines Schularchivs im Dachboden 35.000 € 
 
08 Hauptschule Lübscher Kamp 
 Fenstersanierung 35.000 € 
 
09 Hauptschule Sude 
 Beleuchtungssanierung 95.000 € 
 
10 Schulzentrum Am Lehmwohld 
 Fassadensanierung (planungskosten) 40.000 € 
 
11 Sportzentrum Am Lehmwohld 
 Beleuchtungssanierung der Nebenräume 40.000 € 
 
12 Kaiser-Karl-Schule 
 Dachsanierung der Sporthalle 117.000 € 
 
13 Kaiser-Karl-Schule 
 Sanierung Wärmeverteilung 114.000 € 
 
14 Kaiser-Karl-Schule (Hauptgebäude) 
 Fenstersanierung 266.000 € 
 
15 Kaiser-Karl-Schule (Naturwissenschaften) 
 Fenstersanierung 103.000 € 
 
16 Kaiser-Karl-Schule 
 Beleuchtungssanierung (Planungskosten) 15.000 € 
 
17 Auguste-Viktoria-Schule 
 Beleuchtungssanierung (Planungskosten) 15.000 € 
 
19 Auguste-Viktoria-Schule 
 Sanierung der Toilettenräume 30.000 € 



 
20 theater itzehoe 
 Sanierung der Lüftungsanlage 75.000 € 
 
21 Germanengrab 
 Sanierungsgutachten 10.000 € 
 
22 Haus der Jugend 
 Fenstersanierung 59.000 € 
 
23 Baubetriebshof 
 Neubau einer Kalthalle 114.000 € 
 
24 Baubetriebshof 
 Dachsanierung 70.000 € 
 
 
 
Gesamtinvestition 2.044.000 € 
 
 
   
 



  Sitzungsvorlage Seite Sitzungstermin TOP 

  Hauptausschuss 19.09.2006 5 
STADT ITZEHOE X Fachausschuss Aktenzeichen 

Der Bürgermeister  vertraulich
 X nicht vertraulich
  Entscheidungsvorlage

 

Amt/Abteilung  
Bauamt / Bauaufsichts- und Hochbauabteilung 
Gremium endgültige Beschlussfassung 
Bauausschuss X Beschlussempfehlung an Ratsversammlung
 Anhörung / Information
Anlagen  
Mittelfristiges Investitionsprogramm (Hochbaumaßnahmen, Stand 06.09.2006) 
Betreff  
Haushaltsplanung für das Jahr 2007 
hier: Mittelfristiges Investitionsprogramm 2006 - 2010 (Bauamt / Bauaufsichts- und Hochbauab-

teilung) 

1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag 
 
Der Bauausschuss empfiehlt der Ratsversammlung die in der Anlage dargestellten Maßnahmen 
in das mittelfristige Investitionsprogramm aufzunehmen. 
 

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergänzend vom o.g. Vorschlag) 
 
 

  
 

3.  Verweisung Bürgermeister/in an     ausschuss Unterschrift Bürgermeister/in 

4.  Verweisung an andere Ausschüsse 
   Sitzung am TOP

Beratungsergebnis öffentlich nichtöffentlich   
    

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beglaubigt 
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit     

   in das Berichtswesen  
 lt. Beschlussvorschlag  abweichender / ergänzender Be-  aufzunehmen  

 
Der Bürgermeister   
 

stimmt dem Entscheidungs- 
  

trifft folgende abweichende/ergänzende 
 

 vorschlag zu  Entscheidung (siehe 2.) Datum, Unterschrift 
Lg. 010 



Erläuterungen Seite 
 

TOP 
   5   

 
 
Durch das Bauamt / Bauaufsichts- und Hochbauabteilung wurden die Maßnahmen für das mittel-
fristige Investitionsprogramm zusammengestellt und die voraussichtlichen Kosten zur Durchfüh-
rung der Baumaßnahmen geschätzt. 
 
Bevor eine Beratung im Finanzausschuss und eine Beschlussfassung durch die Ratsversammlung 
erfolgt, werden die geplanten Hochbaumaßnahmen dem Bauausschuss zur Beratung vorgelegt. 

 Fortsetzung Ergänzungs-
blatt Nr.  
       

Finanzielle Auswirkungen    ja (bitte erläutern)  nein 

 

Mitwirkung anderer Ämter?    ja (bitte Ergebnis darstellen)  nein 

 
Amt Gegenzeichnung  
Amt Amtsleiter 
Amt                                                                                                                               o.V.i.A. 

 

Freigabe der Vorlage für die Internetprä-
sentation durch den Bgm o.V. Amtsleiter

 

X 
   
  ja        

  
nein 

Itzehoe, Datum 
 
07.09.06 

Unterschrift Bürgermeister/Amtsleiter 
 
gez. Rüdiger Blaschke 

Lg. 017 
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